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SCHALLPLATTENFABRIK PALLAS GMBH   -   P+O COMPACT DISC GMBH & CO. KG 

 

RECHNUNG für den Zoll 
 
Für alle Staaten, außer den  -27 EU-Ländern-  werden Zollpapiere und 
Rechnungen benötigt. 
 
Auflistung der 27 EU - Staaten 

Belgien Kroatien Schweden 

Bulgarien Lettland   Slowakische Republik   

Dänemark Litauen   Slowenien   

Deutschland Luxemburg Spanien (Festland) + Balearen 
Estland   Malta   Tschechische Republik 
Finnland Niederlande Ungarn   
Frankreich Österreich Zypern (griechischer Teil) 
Griechenland Polen    
Irland Portugal  

Italien Rumänien  

 
 
Die Rechnung für den Zoll muss vom Kunden ausgestellt werden. 
Das Original dann per Post an uns senden. 
Die restlichen Papiere werden von der Pallas Group (Abt. Versand) ausgestellt. 
 

Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine normale Handelsrechnung, die mit 
zusätzlichen Angaben ergänzt werden muss! 
 
1. LIEFER- / RECHNUNGSANSCHRIFT 

• vollständig und komplett 
• Ansprechpartner 
• Telefon-Nummer 
• Sind Liefer- und Rechnungsanschrift nicht identisch, müssen beide Anschriften komplett mit 

den o.g. Angaben aufgeführt werden. 
• SCHWEIZ: Bei Versand an Unternehmen/Firmen muss die Unternehmensidentifikations- 

nummer (UID) mit auf der Rechnung angegeben werden. 
• NORWEGEN: Bei Versand an Privatadressen muss die 11-stellige Personalausweisnummer 

mit auf der Rechnung angeben werden. 
 
2. BESTELL-NUMMERN / STÜCKZAHLEN (einzeln aufführen) 

• Bestell-Nr. - Stückzahl - Einzelpreis - Gesamtpreis 
• komplette Endsumme (Gesamtpreis) der Rechnung 

 
3. PREISE 

• Es muss sich um realistische Preise handeln, auch bei Mustersendungen, 
ansonsten kommt es zu Verzögerungen und Rückfragen der Zollbehörden. 
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4. ZOLLTARIF – NUMMER 

• Compact Disc (CD-AUDIO/CD-ROM) 8523 49 20 

• DVD       8523 49 10 

• Schallplatten    8523 80 90 
 
 
5. URSPRUNGSERKLÄRUNG (gültig für alle Produkte) unbedingt exakt übernehmen! 
 
5.1 WARENSENDUNGEN für Lieferungen in die SCHWEIZ 

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, 
dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte CE 
Ursprungswaren sind. 

 
5.2 MUSTERSENDUNGEN für Lieferungen in die SCHWEIZ 

Berechneter Wert ist nur für Zollzwecke. Die Ware ist nur für Promotionzwecke, 
nicht für den Verkauf. Die Ware ist Ursprungsware aus der CE. 

Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, 
dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte CE 
Ursprungswaren sind. 

 
5.3 WARENSENDUNGEN für Lieferungen in Länder AUSSERHALB der EU 

The exporter of goods covered by this document declares that except where 
otherwise clearly indicated, these goods are of CE preferential origin. 

 
5.4 MUSTERSENDUNGEN für Lieferungen in Länder AUSSERHALB der EU 

Marked samples – not for resale! 
Declared value is for customs use only. The goods are for promotional use, not 
for sale. Origin of goods is CE.   
For customs purposes only! 

The exporter of goods covered by this document declares that except where 
otherwise clearly indicated, these goods are of CE preferential origin. 

 
 

6. ABSCHLUSS 
• Rechnung 5-fach 
• Firmenstempel 
• Unterschrift – Original auf allen 5 Ausfertigungen 

MANUELL und unbedingt auch in DRUCKBUCHSTABEN 
 
 
 


